
Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage
BV/05/23/005
öffentlich

Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 
32 „Ortslage Wohlenhagen“ der Gemeinde 

Hohenkirchen
hier: Beschluss über den Vorentwurf

Organisationseinheit:
Bauwesen

Datum
10.01.2023

Bearbeiter:
Antje Burda

Verfasser:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen 
(Vorberatung) 24.01.2023 Ö
Gemeindevertretung Hohenkirchen 
(Entscheidung) 01.02.2023 Ö

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen hat am 13.08.2020 den 
Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Ortslage 
Wohlenhagen“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich 
bekanntgemacht. Die Gemeinde Hohenkirchen stellt den einfachen 
Bebauungsplan Nr. 32 auf, um die planungsrechtliche Grundlage zur Sicherung 
und Entwicklung der Wohnnutzung zu schaffen und um einer Verdrängung der 
Wohnnutzung durch andere zulässige Nutzungen, wie die Ferienwohnnutzung, 
entgegenzuwirken.

Unter Berücksichtigung der Bestandsaufnahme und der Erörterung in den 
Sitzungen des Bauausschusses, hier insbesondere am 24.02.2021, empfiehlt der 
Bauausschuss der Gemeindevertretung das Verfahren nach § 13 BauGB für die 
Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes durchzuführen. 

Als Zielsetzungen werden Sondergebiete für Ferienhäuser, allgemeine 
Wohngebiete und Mischgebiete festgesetzt. Die konkreten Festsetzungen zur 
Nutzung für Ferienwohnungen bzw. Beherbergung werden entsprechend 
formuliert. Für die Teilbereiche 1 und 2 wird es nicht als erforderlich angesehen, 
weitere Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung oder zur Gründordnung 
oder zur Gestaltung zu treffen. 

Mit dem Grundsatzbeschluss wird die Vorgabe getroffen, den Entwurf des 
Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung vorzubereiten. 

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss werden die Festsetzungen berücksichtigt. 
Innerhalb des Bebauungsplanes werden unter Berücksichtigung des § 13a 
BauNVO Vorgaben und Festsetzungen für die Zulässigkeit von Ferienwohnungen 
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und Beherbergungsbetrieben getroffen. 

Die Gemeinde berücksichtigt, dass das mit der letzten Novellierung des BauGB 
eingeführte dörfliche Wohngebiet bei der Umsetzung der Planziele im Ortsteil 
Wohlenhagen nicht zum Tragen kommt. Neben Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung werden weitergehende Festsetzungen aus Sicht der Gemeinde 
nicht als erforderlich angesehen.

Mit der Aufnahme des § 13a in die Baunutzungsverordnung im Mai 2017 hat der 
Gesetzgeber eine Klarstellung zur Ferienwohnungsnutzung vorgenommen. Die 
Ferienwohnungsnutzung ist nunmehr in den Baugebieten, in denen das Wohnen 
verankert ist, als zulässig oder ausnahmsweise zulässig geregelt worden.

Um einer Veränderung der Nutzungsstrukturen rechtzeitig entgegenzuwirken, 
sollen mit der Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes zur Regelung der Art 
der baulichen Nutzung entsprechende planungsrechtliche Vorgaben geschaffen 
werden, die die Wohnnutzung sichern und stärken. Einer schleichenden 
Verdrängung der Dauerwohnnutzung durch Ferienwohnen oder auch durch 
Zweitwohnungen für das Freizeitwohnen soll entgegengewirkt werden. 
Andernfalls wären die Folgen, wie fehlende intakte nachbarschaftliche 
Strukturen, fehlende soziale Bezüge sowie sogenannte "Rollladensiedlungen" 
durch vorübergehende insbesondere saisonale Leerstände der Gebäude in der 
Ortslage Wohlenhagen zu befürchten.

Die Gemeinde Hohenkirchen sieht in der Aufstellung des vorliegenden einfachen 
Bebauungsplanes Nr. 32 ein geeignetes planungsrechtliches Instrument zur 
Steuerung der Art der baulichen Nutzung. Weitergehende Festsetzungen mit dem 
Bebauungsplan Nr. 32 hält die Gemeinde Hohenkirchen zur Regelung der 
Bebauung innerhalb des unbeplanten Nebenbereiches nicht erforderlich.

Die Gemeinde Hohenkirchen führt die frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durch.

Der einfache Bebauungsplan Nr. 32 der Gemeinde Hohenkirchen für die „Ortslage 
Wohlenhagen“ wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Die 
Aufstellung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
als einfacher Bebauungsplan erfolgt mit dem Ziel, ausschließlich die Art der 
baulichen Nutzung zu regeln. Der Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen 
für die Aufstellung gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren ist den 
Planunterlagen zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen billigt den Vorentwurf 
des einfachen Bebauungsplanes Nr. 32 im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB für die „Ortslage Wohlenhagen“ und bestimmt den Vorentwurf zur 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 für die „Ortslage Wohlenhagen“ 
erfolgt gemäß § 13b BauGB im vereinfachten Verfahren. 
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3. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 „Ortslage 
Wohlenhagen“ wird wie folgt begrenzt:
Teilbereich 1:
- im Norden: durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.13,
- im Osten: durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.13,
- im Süden: durch Waldflächen,
- im Westen: durch Flächen für die Landwirtschaft.

Teilbereich 2:
- im Norden: durch Flächen für die Landwirtschaft,
- im Osten: durch Flächen für die Landwirtschaft (östliche 

Grundstücksgrenze der Grundstücke an der Seestraße),
- im Süden: durch Waldflächen,
- im Westen: durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.13 und 

durch Flächen für die Landwirtschaft.

4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in 
Form einer öffentlichen Auslegung durchzuführen. 

5. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 5 / 51101 / 56255000

durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 2023-01-18Hoki_B32_BV-Vorentwurf_A3A4 öffentlich
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TB 1

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 32 
der Gemeinde Hohenkirchen
- Teilbereich 2
- Teilbereich 1

TB 2
Wohlenhagen
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BESCHLUSSVORLAGE
VORENTWURF

ÜBER DEN EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 
DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN
„ORTSLAGE WOHLENHAGEN“ 

   

IM VEREINFACHTEN VERFAHREN NACH § 13 BauGB

SATZUNG

BEGRÜNDUNG

Übersicht M 1 : 5.000
Quelle: www.gaia-mv.de
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I. FESTSETZUNGEN

§ 4 BauNVO

§ 6 BauNVO

§10 Abs. 4 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

MI

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

Straßenverkehrsfläche, öffentlich

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

VERKEHRSFLÄCHEN

Planzeichen                  Erläuterungen                                                                                       Rechtsgrundlagen

Grünfläche

private Grünfläche
Gartenland

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGBGRÜNFLÄCHEN

FLÄCHEN FÜR WALD

Flächen für Wald

§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB
§ 9 Abs. 6 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung 
über den einfachen Bebauungsplan Nr. 32 
der Gemeinde Hohenkirchen  
(Teilbereich 1 -  TB 1 und  Teilbereich  - TB 2) 

Allgemeine Wohngebiete, nach lfd. Nr., z.B. 1

Mischgebiet 

Sondergebiet, Ferienhäuser (FH), nach lfd. Nr., z.B. 1SO
FH1

WA
1

30
m

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
§ 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. § 20 LWaldG M-V

30m-Waldabstand

20

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Haupt- und Nebengebäude

vorhandene Gebäude, Übernahme aus dem Luftbild
(Quelle: www.gaia-mv.de, Lage und Größe ungenau) 

vorhandene Flurstücksgrenze, 
Übernahme/Quelle: www.gaia-mv.de (Lage ungenau)

vorhandene Bushaltestelle, Übernahme aus dem Luftbild
(Quelle: www.gaia-mv.de, Lage und Größe ungenau) 

Gebäudeabriss

Waldfläche außerhalb des Plangebietes

Geltungsbereich der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13 
der Gemeinde Hohenkirchen
   

H

p

TB 1     TB 2

2

2

PLANZEICHENERKLÄRUNG

6 von 14 in Zusammenstellung



20

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Haupt- und Nebengebäude

vorhandene Gebäude, Übernahme aus dem Luftbild
(Quelle: www.gaia-mv.de, Lage und Größe ungenau) 

vorhandene Flurstücksgrenze, 
Übernahme/Quelle: www.gaia-mv.de (Lage ungenau)

vorhandene Bushaltestelle, Übernahme aus dem Luftbild
(Quelle: www.gaia-mv.de, Lage und Größe ungenau) 

Gebäudeabriss

Waldfläche außerhalb des Plangebietes

Geltungsbereich der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13 
der Gemeinde Hohenkirchen
   

H

13
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ausgefertigt. 
 
 Hohenkirchen, den ..........................                                                                       .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              Bürgermeister 
 
 
13.  Der Beschluss über die Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 32 sowie die Internetadresse und 

die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung in 
……….…….... am ........................ ortsüblich bekanntgemacht worden.  

       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeiten 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 
Kommunalverfassung für das Land M-V (KV M-V) hingewiesen worden.    

      Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 Hohenkirchen , den ..........................                                                                      .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              Bürgermeister 
 

SATZUNG ÜBER DEN EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN Nr. 32 "ORTSLAGE WOHLENHAGEN"  
DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN  
GEMÄß § 10 BauGB  
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuc hes (BauGB)  in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726), wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen vom ………………..… 
folgende Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 32 der Gemeinde Hohenkirchen, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.  
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TEIL B – TEXT 
ZUR SATZUNG ÜBER DEN EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32  
„ORTSLAGE WOHLENHAGEN“ DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN  
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 (§ 9 Abs. 1 und 2 BauGB)                                                  
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET 
 (§ 4 BauNVO) 

 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

 
1.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind allgemein zulässig: 

- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 

1.1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen 
-  Nr. 3 Anlagen für Verwaltungen, 
-  Nr. 4 Gartenbaubetriebe, 
-  Nr. 5 Tankstellen,     
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und deshalb 
nicht zulässig.  
 

1.1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Ferienwohnungen i. S. des § 13a BauNVO als 
Unterart der nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzung 
- Nr. 2 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes und deshalb nicht zulässig. 
 

1.1.4 Im Allgemeinen Wohngebiet können gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassen werden: 
-  Betriebe des Beherbergungsgewerbes; wobei sich Ferienwohnungen i.S. des § 13a 

Satz 2 BauNVO hinsichtlich ihrer Geschossfläche gegenüber der 
Dauerwohnnutzung im Gebäude unterordnen müssen,  

-  sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, ausgenommen Ferienwohnungen i. S. 
des § 13a BauNVO. 

 
1.2 SONDERGEBIET - FERIENHAUSGEBIET 
 (§ 10 Abs. 4 BauNVO) 
 
1.2.1 Das Sondergebiet - Ferienhausgebiet dient zu Zwecken der Erholung dem touristisch 

genutzten, ferienmäßigen Wohnen überwiegend und auf Dauer einem wechselnden 
Personenkreis und den dazugehörigen Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des 
Gebietes und zur Freizeitgestaltung, die das Freizeitwohnen nicht wesentlich stören. 
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Zulässig sind Ferienhäuser und Ferienwohnungen, die aufgrund ihrer Lage, Größe, 
Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den Erholungsaufenthalt geeignet und 
dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur 
Erholung zu dienen. 
Die Dauerwohnnutzung ist grundsätzlich ausgeschlossen.  

 
1.2.2 Ausnahmsweise können nach § 10 Abs. 2 BauNVO zugelassen werden: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, und nur soweit sie der Betreuung abgeschlossener Einheiten dienen 
und der Zahl der zu betreuenden Ferienwohnungen jeweils deutlich untergeordnet 
sind,  

- Anlagen und Räume für die Verwaltung der Ferienhäuser, 
- Anlagen und Räume für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke sowie sonstige 

Einrichtungen der Freizeitgestaltung, 
- Räume nach § 13 BauNVO für die Gesundheit dienende Berufe, 
- sonstige dem Sondergebiet dienende nicht störende Gewerbebetriebe, 
- der Versorgung des Gebietes dienende Schank- und Speisewirtschaften. 

 
1.3 MISCHGEBIETE 

(§ 6 BauNVO und § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO) 
 

1.3.1 In den festgesetzten Mischgebieten sind allgemein zulässig: 
- Wohngebäude, 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 

1.3.2 In den festgesetzten Mischgebieten sind die allgemein zulässigen Nutzungen  
- Geschäfts- und Bürogebäude, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen, 
- Vergnügungsstätten i.S. d. § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig. 
 

1.3.3 In den festgesetzten Mischgebieten sind die ausnahmsweise zulässigen 
Vergnügungsstätten i.S. d. § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit ausgeschlossen. 

 
 
II.     NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1. ABRUNDUNGSSATZUNG FÜR DEN ORTSTEIL WOHLENHAGEN 

 
Die Gemeinde Hohenkirchen verfügt für den Ortsteil Wohlenhagen über die 
rechtskräftige Satzung der ehemaligen Gemeinde Groß Walmstorf über die Festlegung 
und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils - Wohlenhagen.  
Die Satzung ist seit Oktober 2002 rechtskräftig. Mit dieser Satzung wurde der 
Geltungsbereich des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Wohlenhagen festgelegt; 
neben den Klarstellungsflächen sind 2 Ergänzungsflächen inbegriffen. Es betrifft die 
Grundstücksflächen der straßenbegleitenden Grundstücke (Seestraße) sowie die 
Flächen des ehemaligen Gutshauses. Teile der Satzung sind mittlerweile Bestandteil 
des Bebauungsplanes Nr. 13, dessen Festsetzungen an die Stelle der Satzung über die 
Festlegung und Abrundung eines Teils des Im Zusammenhang bebauten Ortsteils – 
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Wohlenhagen getreten sind. Mit der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 treten 
nach Rechtskraft die damit verbundenen Festsetzungen an die Stelle der Satzung über 
die Festlegung und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils – 
Wohlenhagen. 
 

2. WALDABSTAND 
 
Bei der Errichtung baulicher Anlagen vornehmlich solcher, die dem Aufenthalt von 
Menschen dienen sollen, ist gemäß § 20 Landeswaldgesetz M-V ein Mindestabstand 
von 30 m einzuhalten. 
Vorhandene Gebäude im Waldabstand genießen nur solange forstrechtlichen 
Bestandsschutz, wie sie selbst Bestand haben. Veränderungen jeder Art, wie z.B. 
Nutzungsänderungen, Erweiterungen oder Abriss mit Neubau sind nicht Bestandteil 
einer forstrechtlichen Genehmigung.   
Für die Errichtung zulässiger baugenehmigungsfreier/ verfahrensfreier baulicher 
Anlagen innerhalb des gesetzlichen Waldabstandes (W) ist gemäß § 20 Abs. 2 
Landeswaldgesetz (LWaldG) M-V eine forstrechtliche Genehmigung der zuständigen 
Forstbehörde einzuholen. 

 
 
III.  HINWEISE 
  
1. BAU-, KUNST- UND BODENDENKMALE 

 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von den geplanten Maßnahmen keine 
Bodendenkmale sowie Bau- und Kunstdenkmale betroffen. Bei Bauarbeiten können 
jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden. Für 
Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die 
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle 
sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des LA in unverändertem 
Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, 
der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

 
2. VERHALTEN BEI AUFFÄLLIGEN BODENVERFÄRBUNGEN BZW. BEI FUNDEN 

 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist gemäß § 11 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Lande 
Mecklenburg-Vorpommern (Denkmalschutzgesetz – DSchG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Januar 1998 (GVOBl. S. 12) zuletzt geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 20. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 576)   die zuständige untere 
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 
Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege oder dessen 
Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der 
Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die 
den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. Wird in ein Denkmal eingegriffen, so hat der Verursacher des Eingriffs alle 
Kosten zu tragen, die für die Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung und 
Dokumentation des Denkmals anfallen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V). 
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3. MUNITIONSFUNDE 
 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Hinweise auf mögliche Kampfmittel 
vorhanden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Einzelfunde auftreten können. 
Sollten bei Bauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder sonstige im 
Zusammenhang mit dem Munitionsbergungsdienst stehende Unregelmäßigkeit 
auftreten, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und gegebenenfalls die örtliche Ordnungsbehörde 
heranzuziehen. 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr 
hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie 
möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn 
Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen.  
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind gebührenpflichtig 
beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten. Ein entsprechendes 
Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 

4. ALTLASTEN/ ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN  
 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 32 weder 
Altlasten noch Altlastenverdachtsflächen bekannt. 
Werden schädliche Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen 
im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) im Rahmen der Durchführung 
der Bauarbeiten festgestellt, ist auf der Grundlage des § 2 des Gesetzes zum Schutz 
des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz – 
LBodSchG M-V) der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises 
Nordwestmecklenburg hierüber Mitteilung zu machen. 

 
5. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 

 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
 
Brutvögel 
Zum Schutz der einheimischen Brutvögel ist die Beseitigung von Gehölzen gemäß § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 
letzten Tag im Februar zulässig. Ausnahmen außerhalb dieser Zeit sind nur zulässig, 
sofern der gutachterliche Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass die 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG eingehalten werden. 
Der Nachweis, dass keine geschützten Tierarten vorkommen bzw. erheblich 
beeinträchtigt werden, ist dann durch den Verursacher der zuständigen Behörde 
rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme vorzulegen.  
 
Reptilien und Amphibien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. 
die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell 
hereingefallene Tiere (Reptilien, Amphibien, usw.) aus den Gräben zu entfernen sind. 
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Vorsorgemaßnahmen 
 
Gehölzschnitt 
Der Schnitt von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 
letzten Tag im Februar durchgeführt werden. In einem anderen Zeitraum sind nur 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachsens der Pflanzen 
oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. Ausnahmen sind zulässig, sofern der 
gutachterliche Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass keine besonders 
geschützten Tierarten entgegen § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz betroffen werden 
(z.B. Brutvögel, Fledermäuse) und die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. 
 
Gehölzschutzmaßnahme 
Während der Bauzeit sind Bäume durch Bauzäune zu schützen, so zu erwarten ist, 
dass die Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 
 

6. GEWÄSSERSCHUTZ 
 
Mit den Bauarbeiten sind auf dem Grundstück eventuell vorhandene Drainageleitungen 
und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen.  
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des § 62 
WHG und § 20 LWaG so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- und 
Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren 
oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, 
sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des WHG sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen. 

 
7. LEITUNGSBESTAND 
 

Innerhalb des Satzungsgebietes sind möglicherweise Leitungen von Ver- und 
Entsorgungsträgern vorhanden. Die Leitungen der Ver- und Entsorgungsträger dürfen 
durch Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Im Baugenehmigungsverfahren sind 
die Ver- und Entsorgungsträger zu beteiligen. Durch den Bauantragsteller ist 
sicherzustellen, dass mit Errichtung seines Vorhabens keine vorhandenen Leitungen 
beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls sind die Leitungen durch Suchschachtung 
festzustellen. 
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